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" l ^ i e Liebe für die allgemeine Menschheit 
und Mitleiden gegen Unglückliche / Venen ihre 
traurigen Umstände Hilfe und Beistand unent
behrlich/ aber die Dürftigkeit sich dieselben selbst 
zu verschaffen unmöglich machen, haben Seine 
Majestät bewogen, mit Verschonung der öffent
lichen Staatseinkünfte, aus ihren» lLigenen 
die öffentliche Anstalt zu unterstützen, welche 
unter der Benennung des Hauprspicals, das 
allgemeine Krankenhaus, die Geburtshi l fe 
das Findl ings und Tb l lhaus , und verschie
dene Siecbenhäujer vereinbaret; deren eini
ge durch die vorsorgende Güte des Monar<» 
chen vom Grunde erbauet, andere brauchbar 
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hergestellt, und alle mit grossem Aufwande 
ihrer Bestimmung nach eingerichtet worden. 

D a die gestifteten Einkünfte dieser dem 
öffentlichen Mitleiden gewidmeten Hauser, und 
selbst der Raum für die zahlreiche Bevölkerung 
der Hauptstadt und den Zusammenfiuß so 
vieler Fremden nicht zureichen würden/ so sehr 
man es auch wünschte/ jedermann umnrZelr. 
lich aufzunehmen; da eine allgemein unent, 
nelrlicbe Aufnahme wenigstens von der Seite 
schädlich wäre/ weil die auf eine zu grosse 
Mettge vertheilte Hilfe nothwendig auf die 
Wartung und Verpflegung jedeo Einzelnen 
einfiiessen, und/ wie es sowohl hier geschah, als 
in vielen Hauptstädten noch geschieht/ dieselbe 
Verringern und schlechter machen würde; da 
es endlich nicht billig ist/ daß diejenige»/ deren 
Umstände ihnen errvas zu bezahlen gestatten, 
i v n öffentlichen Mitleiden zu L.ast l iegen, 
und solches Wirklichdürftigen/ für die es eiaent« 

6 ^ lich bestimmet ist, entziehen / so hat man, nebst 

der nnenrIellllchen Hilfe für Xvahrbafr-
a rme , ver minder dürftigen Klasse durch Fest-

Nr. 
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setznng einer geringe,» Taxe, Erleichterung zu 
verschaffen gesucht. I n welcher Absicht in die 
Verpflegung der zu verschiedener Bestimmung 
errichteten Hauser auch Leure für Lezah-
lunZ aufgenommen werden» 

Uiberhanpt hat man getrachtet/ an Aerz
ten/ Chirurgen, Geburtshelfern, Wehmüt
tern (Hebammen) und andern nöthigen Per» 
sonen die beste Wahl zu treffen, für wohl zu« 
bereitete Arzneyen, gutes Bettgerath und Kost 
zu sorgen, und dem Ganzen eine solche Gestalt 
zu geben, damit es den daselbst Aufgenommenen 
an derjenigen ordentlichen und liebreichen Pste-
ge nicht fehlen möge, hie mit dem wahren 
Endzwecke dieser menschenfreundlichen Anstalt 
übereinstimmt. 

Es enthalt aber dieselbe I . das allgemeine 

Arankensplral; I I . das Gedehrhaus; I I I . 

das Tol lhaus; IV. die Giechenhäuser, V.dfts 

Fmdelhauo. 

A z I> Al l -
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I. Allgemeines Krankenspital. 

Die Bestimmung dieses Sp i t a l s , dessen 

Raum um Zoo Bette vermehret ist, und nun 

gemachlich Zoc-o fasset, ist die.' Herstel

lung der RranÜen / welche darin theils ge

gen Bezahlung, theils unentgeltlich ausgo 

nommen und in 4 Klassen eingetheilt werden. 

Erste Rlafse.- diejenige«/ welche emZim« 
wer für sich a l lem, und ihre eigene Bedie
nung haben wollen, für welche 40 abgeson
derte Zimmer gewidmet sind. Die Bezahlung in 
dieser Klasse ist täglich 1 Gulden, und geschieht 
wöchentlich auf eine Woche vorhinein. 

Personen vom mannlichen und weiblichen 
Geschlechte werden hier eingenommen. 

Zwevre Rlasse: m welcher mehrere Kran-

kein einem Zimmer zusamm, jedoch'die Ge

schlechter cchgesöndert sind. Die Bezahlung ist 

täglich 3» Rreuzer, welche gleichfalls vor« 

hinein auf eine Woche geleistet werden muß. 

Für dies? Klasse sind in den zwem ganz abge-

sön-
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Änderten Flügeln des hintern Hofes im obersten 

Stockwerke in einer guten, von den übrigen 

Kranken ganz .abgesonderten Lage mehrere 

Zimmer- I n diese beiden Klassen werden alle 

Gattungen von RrankiMren eingenommen, 

die langwierigen und unheilbaren allein 

ausgeschlossen. 

Die Kranken dieser beiden Klassen bekom
men nebst der besondern eigenen Wartung feineres 
H»einzeug und besseres Bcrcgeräch nach dem 
am Endeuntcr N". i . angehängten Verzeichnisse. 
Das Verzeichmß unter N ' . 2. enthalt die 
Speisordnung für diese Klassen. 

Nationalisten, die von der spanischen, 

niederländischen, und wälschen S r l f r ung in 

das Krankenhaus gegeben , oder sonst dahin 

eingenommen zu werden/ einen Anspruch haben, 

kommen in die nämlichen Zimmer, und w w 

den auf die nämliche Art behandelt. 

A 4 Die 
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Die drirre Rlasse ist für diejenigen Armen 
beiderlei Geschlechts, welche derzeit SriftunFe», 
gemessen, und in d, ie Krankenpflege gegen dem 
Übernommen werden, daß von dem Tage ihrer 
Einnahme bis zu ihrer Genesung ihr Stipen
dium dem Hospitale zufällt. 

Die vierre Rlasse ist , der unentZelrli« 
chen Aufnahme derjenigen Personen gewid
met, die keine bemittelten Aeltern, noch sonst 
eine Erwerbung haben, und deren Armurh 
von dem Pfarrer ihres Kirchenspiels und 
dem Armenvater durch Zeugnisse besiärrigt 
wlr'o. 

Gemessen diese Kranken etwas von dem 
Armeninstitute , so ist es bil l ig, daß dieser 
Genuß, wahrend der Zeit als sie hier v w 
Vstegt werden, der Krankenanstalt zufallt. 

Menschenliebe und Billigkeit macht es 
Dienstherren und Frauen zur Pflicht für den 
Dienstboten in feiner Krankheit zu sorgen, 
dessen Arbei t , so lang er gesund war , sie sich 

be-



bedient haben, Diejenigen DiensttMer/ denen 

es der enge Raum, ober sonst die Beschaffen

heit ihres Hauses nichr gesiarrer, den kran« 

ken Dienstboten bei sich pflegen zu lasse»/ 

können ihn gegen tägliche ic> Rreuzer / davon 

hie Bezahlung jedesmal auf eine Woche vor» 

hinein zu leisten ist/ in dem Spltale Aufnah» 

me verschaffen. 

Wenn Diensthälter dem kranken Diensie 

boten zwar bei sich Platz zu geben / aber die 

Rösten der Arzneyen zu bestreiken/ nicht Ver

mögend sind/ so wird demselben nach dem 

darüber beigebrachten Zeugnisse, aus dem 

Dreyfaltigkeitsspitalsinstitute / welches eben« 

falls zu dem allgemeinen Kmnkenspitale gezogen 

wi rd, nicht nur die Arzney durch den hiezu be» 

stellten Arzt und Chirurgen unenrgclrlich ver

schrieben/ sondern auch unenrgeltltch «bgee 

reiche werden. 

Sollten aber Dienstherren oder Frauen 

durch Zeugnisse ihrer Pfarrer und Armenvä« 

ter darthun können, daß sie für ihre kranken 

A 5 Dienst-
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Dienstboten, weder zu bezahle«, noch ihrer 

Lage und Umstände wegen sie bei sich zu 

behalten im Stande sind, dann werden diese kran

ken Dienstboten, umsonst in das allgemeine 

Spital aufgenommen werden. 

Um die Wohlthätigkeit dieser Anstalt auch 

auf diejenigen zu erweitern, d ie , ohne durch 

ihre Krankheit bettlägerig zu seyn, dennoch 

der Hilfe des Arztes und Arzneymittel be

dürftig , aber dieselben sich zu verschaffen zu 

ann sind, werden die unentgeltlichen Ordi-

«artonssiunden, sowohl von dem Medikus als 

den Chirurgen, wie vorhin in dem Dreyfgltig-

keitsspitale zur Winterszeit um 8 Uhr, im 

Sommer um 7 Uhr früh, in dem grossen Hofe 

des allgemeinen Krankenspitals in einem eigens 

dazu bestimmten Saale gehalten werden; wo» 

,hin nicht nur das arme Dienstvolk, fondern auch 

alle diejenigen, so ihre Armuth mit Zeug

nissen von ihren Pfarrern und Armmvatern zu 

beweisen im Stande sind? zu kommen die Er

laubniß haben. 

Hier 
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Hier wird ihnen nach dem Erfodmnsse ih
rer Gebrechen entweder medizinische oder chirur
gische Hilfe verschafft, umsonst ordinir t , auch 
die Arzney aus der allgemeinen Spitalsapo, 
checke unenrZclrlich gereicht werden. 

Für die venerischen Kranken ist ein eigener 
ganz abgesonderter Platz eingeräumt/ wohin kei. 
mm Fremden zu kommen/ jemals gestattet wird. 

Kranke von beiden Geschlechtern können 
hicr/ ohne ihren Namen zu enrdeken/ mithin 
ohne Besorgniß von jemanden erkannt, oder 

, sonst auf eine Ar t entdeckt zu werden / Hilfe 
und Heilung finden. Die Bezahlung ist eben
falls nach den oben festgesetzten Klassen; wo 
dann auch diejenigen, welche i Gulden 
zahlen, in einem eigenen Zimmer von andern 
abgesondert ihrer Herstellung pflegen können. 
Die Dürftigen werden umlonf i aufgenommen. 

Es ist dafür gesorgt/ daß die Wiederge» 
nesenden beider Geschlechter ebenfalls von den 
übrigen Kranken gänzlich abgesondert bleiben. 

I I . Ge-
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I I . Gebehrhaus. 

Die öffentliche Vorsorge bietet durch die
ses Haus geschwächten Personen einen allge
meinen Zufluchtsort a n / und n immt, da sie 
die Mutter vor der Schcmd und Noth geret
t e t , zugleich das unschuldige Geschöpf in 
Schutz, dem diese das Leben geben soll. 

Fn diesem Hause wird allen denen, wel
che zur Geburtshilfe und Wartung bestimmet 
sind, die Verschwiegenheit zur strengsten 
Pflicht gemacht, und ausser den nothwendi« 
gen Leuten, n iemand, unter was immer für 
einem Vorwande eingelassen. Keine Person, 
die aufgenommen zu werden verlangt, wird 
um ihren N a m e n , und destowemger um den 
Namen des Rindesvarero gefragt. Selbst 
auf den beinahe unmöglichen F a l l , daß der 
Aufenthalt einer Weibsperson allhier auoge-
spaht werden sollte, wird von niemanden ein 
gerichtlicher Beweis angenommen, dergestalt, 
daß von Aeltern oder Ehemannern, wenn sie 
keine anderen Proben habe», als daß eine 

Per« 



Person in diesem Rettunqsorte gewesen i s t , 
aus diesem Grunde in keiner Klage ein rechts
gültiger Beweis geführet werden kann. 

Die einzige Vorsicht, welche man vorzu« 
schreiben, für unentbehrlich angesehen hat/ ist, 
daß jede Eintretende ihren wahren Tau fund 
Zunamen auf einen Zeddel schreiben, und die» 
sen Zeddel versieZelr dem Geburtshelfer zu 
zeigen hat. Dieser versiegelte Zeddel bleibt jedoch 
in ihren Handen, doch wird darauf auswärts 
der Numer des Zimmers und Bettes, so 
sie bekömmt, bemerket. Bei dem Austritte 
nimmt sie diesen Zeddel unerössner wieder mit 
sich hinweg. N u r auf den unglücklichen Fal l , 
daß sie stürbe, bleibt er zurück, damit das Ge< 
behrhaus allenfalls ihren Angehörigen ein Zeug
niß über ihren Tod ausstellen könne. 

Uibrigens haben die Hieher ihre Zuflucht 

nehmenden Personen die Freyheit mit Larven, 

verschleyert, und überhaupt so unkennbar als 

sie immer wollen, in dem Augenblicke, wo sie 

schon an der Geburtszeit sind, dahin zu kom« 
wen, 
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NUN, oder langers Zeit vorher einzutreten, sich 
nach ihrer Geburt sogleich zu entfernen, oder 
länger zu verbleiben; sie können das gebohme 
Kind mit sich hinwegnehmen, in eigne von ih
nen selbst gewählte Kost geben, oder durch den 
Akouscheur in das Findelhaus überbringen 
lassen, alles, nachdem sie es ihren Umstanden 
und Absichten auf eine oder andere A r t zu
träglicher finden. 

Der Zugang zu dem Gebehrhause ist ens< 
weder durch die grossen Höfe des allZemei< 
tten S p i r a l s , oder durch das ner« Gässel, 

so zwischen der Kasserne und dem Spitale er
öffnet worden, oder durch die erweiterte G a 5 
se, so von dem ehmaligen Schwarzspanier-
klosier, längst dem Kirchhofe und der Kasserne 
zum Spitale führt, von welcher Seite auch mit 
XVagen zugefahren werden kann. Das Thor da
selbst ist beständig gesperrt, bei demselben aber ein 
eigener Thorsteher angestellt. Man laürer an 
dem Thore, oder melder sich bei diesem Thorsteher, 
zu welcher Smnde des Tags oder Nacheo 

man 
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mm w i l l , und erhalt durch ihn nach derVe« 
zahlung, die man leistet, den Platz angewiesen. 

Dieses Gebehrhaus besteht in drey von 
einander abgesonderten Theilen/ welche mit dem 
Krankenhause selbst in keinem Zusammenhange sie» 
hen. Niemand aus diesem kann auf irgend 
eine Ar t in das Gebehrhaus sehen. Noch 
weniger haben die Gebehrenden das mindeste 
von der Ausdünstung der übrigen Kranken zu 
befürchten. 

Der erste Thei l des Gebehrhauses besieht 
in zwö l f einzelnen Zimmern. Eine Person / 
so daselbst in geheim niederkommen, und nach 
der Geburt bald wieder sich aus dem Hau» 
se entfernen w i l l , die also keinen ganzen Tag 
sich darin aufhalt , zahlt für alle ihr geleistete 
Hi l fe mehr mehr als 4 Gulden. Diejenigen^ 
welche, es sey vor oder nach der Geburt ei
nige Zett in einem dieser abgesonderten Zim
mer verbleiben wollen, zahlen räglich i G u l -
d e n , wofür sie Kost und Wartung, Arzney 
und die Taufe des Kindes unentgeltlich haben. 

Wollen 



l 6 l ^ ^ 2 

Wollen sie ihr Kind in einem Findelhause ver
sorgt haben / bezahlen sie dafür 24 Gulden. 

I n diese einzelnen Zimmer hat unter was 
immer für einem Vorwande niemand/ weder selbst 
der Medikus oder Verwalter des Hauses zu 
kommen. Dem Akouscheur und der nöthigen 
Hebamme/ und dieser nur / wann eine «Person 
sich nicht von dem Akouscheur selbst wollte 
bedienen lassen, dann den eigens dazu ang> 
nominellen Krankenwärterinnen muß der Ein
t r i t t nothwendig frey seyn/ welche sämmtlich 
aber, wie schon gesagt worden / bei Verlust ih
res Dienstes und strenger Strafe zum genau
sten Stil lschweigen verpflichtet sind. Indes, 
sin, da diese Entfernung fremder Personen 
nur die Vorsorge für die dahin kommenden 
Personen zum Grunde hat, so hat jede Kin-
desmutter die Freyheit auch denjenigen Ärzten 
oder Geistlichen aus der Sradr zu verlangen, 
zu dem sie Zutrauen hat/ und wird keiner 
vom Hause bei ihr erscheinen/ wenn sie ihn nicht 
begehrt. Allenfalls kann sie auch ihren eignen 
Dienstboten mitbringen/ für welchen sie die Kost/ 

so 
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so sie bei dem Trakteur nach Belieben hc/pre. 
chen w i rd / zu bezahlen hat. Damit aber ein. 
solcher Dienstbot im Hause Nicht gesehen, 

und dadurch etwas verrathen werde, wild, dem« 

selben die Kostauf das Zimmer bringen zu lasse«/ 

die A n M t getroffen werden. 

I n diesem Gcbehrhause ist auch eine R a -

pelle vorhanden, wo die Kindbetterinnen unge

sehen Messe hören, und die Kiuder gleich, nach 

der Geburt getauft werden konnem 

Wie diese Personen unwahrgenommcN i n 

Has Haus gekommen sind, eben so kömicu 

sie auch sich unangesehen und unkennbat dar

aus wieder entfernen- A u f Verlangen wird 

ihnen gegen Bezahlung auch ein LchcNwagcn her-» 

beigebracht. 

Die zwevre Abtheilung besteht in jechs 

Zimmern, in deren jedM einiIe Sctte gemach« 

lich stehen können. I n diesen Zimmern befinden 

sich zwar,, nach der Zahl der Bette mehrere 

Personen zusamm, jedoch so/ daß die Schwan-

B gern 
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gern und bis bereits Niedergekommenen abge< 
sönderr eingetheilt sind, und ebenfalls nie» 
mand Fremder, weder ein «Praktikant noch eine 
angehende Wehmutter dahin zu kommen, Er. 
laubniß Habens Die Me ldung zur Aufnahme 
Hieher ist gleichfalls bloß bei dem Akouscheur 
auf die Ar t , wie oben gesagt worden-. Wenn 
eine Person nur zum Gebehren dahin kommt, 
zahlr sie 3 Gu lden , wovon alles Nöthige 
bestritten wird. Bei längerem Auftnthalte 
ist für den Tag 30 Rrenzer. 

Wenn Weibspersonen, um ihre Schwanger
schaft zu verbergen, früher in das Gebehrhaus 
kommen, so können sie entweder mit selbst ge« 
wählt« Handarbeit sich etwas Verdienen, oder 
sie werden vom Hauptspitale mit einer solchen 
Arbeit verlegt, die ihren Umstanden angemessen 
ist, und die sie leicht i n ihren Zimmem ver
richten kölmen. 

Auch hier sieht einer jeden frey das gxbohr« 

m Kind mitzunehMn, und in eine eigens ge< 

Wählte Kost zu geben, vder solches durch den 

Zffouschem 



Msuscheur um die halbe Taxe zu ,2 Gulden 

in das allgemeine Findelhaus überbringen ZU 

lassen. 

Die drirre Abtheilung besteht in 8 grosse« 

theils für Schwangere, theils für Kmdbette-

rmnen gewidmeten Zimmern. Hier werden alle 

Personen, ebenfalls ohne einige Frage oder 

Umersnchung aufgenommen, zahlen überhaupt 

taglich nur >o Kreuzer/ und werden/ um sich 

im Hause etwas verdienen zu können, durch 

die darin getroffene Vorsorge mit Arbeit verse-

hen. Weibspersonen, die ganz hilflos / und 

von allm Mitteln entblößt sind, und ihre Armuth 

durch Zeugnisse von ihren Pfarrern »md» 

Armenvärern darthun können, werden hier 

umsonst aufgenommen,; nur wird ihnen von 

dem allgemeinen Svitale eine ihren Umstanden 

angemessene Arbeit vorgelegt/ welche sie für die 

ihnen, in dem Hause angebotene Hilfe iwem-

ZelrKch verrichten müssen. 

Zu dieser letzten Klasse und ihrer Nieder

kunft allem werden Praktikanten m t>er Gn 
B 2 bmts-
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burtchilfe/ und junge Hebammen, um in die» 
fcr Kunst mehrere Geschicklichkeit und Ulbung 
zu erhalten, zugelassen. 

Die lmenrgelrlich aufgenommenen Per» 

fönen sind, wenn sie tauglich befunden werden, 

schnldiZ, dem Findelhause als Saügammen 

gegen ihnen gegebene Verpflegung zu, dienen, 

und wenn sie sich gut betragen, gegen eine bei 

dem Austr i t te, je nach dem sie längeroder kür« 

zer als Saügammen gebraucht worden, abge« 

reichte Belohnung. Die Vorsicht wird jedoch 

allemal genommen werden / keine Person zum 

Stillen der Kinder anzuhalten, deren Gesund

heit dadurch leiden würde. 

Für die krankwerdenden Kindbettcrinnm 
Oer Schwängern ist in dem Gebchrhause ein 
eignes grosses Zimmer gewidmet. Hier kön
nen sie abgesondert von allen übrigen ihre Hei» 
wng abwarten: alle anderen sind durch' die 
Absonderung von Per Ansteckung der Krank
heiten M c h M . 

Die-

« « 



Diejenigen, so vielleicht Mit venerischen, 
ober auch anderen Krankheiten behaftet sind, 
werden nach ihrer Niederkunft in das allg«, 
meine Spital übersetzt, und aus diesem nicht 
eher entlassen, als bis sie vollkommen her-
Zestcllr sind» 

III. Tollhaus. 
I n diesem Gebäude wird in der ersten 

Rlasse räZlich i Gulden, in der zweiten räg> 

lich 30 Rreuzer gezahlt- Umsonst werden einge

nommen: die Gestifteren, deren Stipendium 

dem Hanse zufallt; weiters Wahnwitzige nus der 

Klasse derjenigen, weiche bei dem allgemeinen 

Krankenhause/ mir ic> Kreuzern, oder mienr-

Zelrlich aufgenommen werden» 

Für Geistliche, welche das Unglück ha

ben wahnwitzig zu werden, sind bei den barm» 

herzigen Brüdern Zimmer bestimmt, daher 

sie der Aufnahme in dieses Haus nicht bedür
fen. Für die ganz ruhigen Wchnsmmgen 
wird das sogenannte LazartthaMude zugerich
tet werben. 

V I VI. 
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I V Siechenhäuser. 

Zu Siechenhäusern sind in Wien der 

Alsierbacb, der Sonnenhof, der bolloniyl-

sche Garrett und lange Keller gewidmet; 

dann sind solche Häuser auch in Vbs und 

Mauerbacb. Die eigene Bestimmung die« 

ser Hauser ist, allen eckelhaften/preßhafren/ 

und von der Generalspitalsdirektion für un

heilbar erkannten Personen ein Unterkommen 

zu verschaffen, und sie dem Anblicke des 

Publikums zu entziehen. 

Abgesonderte Zimmer können Preßhaf-
ten dieser Art nicht eingeräumet werden; im 
übrigen ist ihre Aufnahme dahin, wie in 
das allgemeine Rrankenhaus/ gegen Bezch» 
lung von zo und 10 Kreuzern, mit Dahinzie-
hung ihrer Stipendien oder Armenportionen, 
wofür sie nach Verschiedenheit dir Bezahlung/ 
Mit Rost/ Wohnung, Arzne?, und allen 
übrigen Nothwendigkeiten versehen werden. 
Diejenigen, welche bei ihrem Eintritte in die 
Siechenhäuser ihre Stipe 



tionen behalten/ haben sich, «wie bisher üb" 
lich war , selbst zu verpflegen; und erhalten 
nur Zimmer, B e t t , Licht, Arzney und Be> 
Heizung lmenrgelrlich. 

Da dieses allgemeine Sp i ta l / mit feinen 
Untertheilungen, dem Krankenhause / dem Ge-
behrhanse;dem ToUhause, und den Siechen-
hausern der Menschenliebe übechaupr gewid« 
inet sind, so werden auch nach den voransge. 
hcnden Klassen und Vedingnissen alle Hilfbe« 
dürftigen ohne Unterscheid per Rel ig isn da« 
hin aufgenommen, und denselben/ nach Ver< 
schiedenheit der Glaubenslehre pHpen und p H . 
stören zugelassen, welche jedem Kranken nach 
sclner Religion «hne Einschränkung und 
Hinderniß beistehen, und das Abendmahl 
reichen können. 

. , Den zum Beistände / Besorgung und 
Bedienung der Kranken angestellte» Aerzten / 
Chirurgen, Geburtshelfern, Wehmüttern/ Beam^ 
ten und Wärtern ist eine anständige/ liebvolle 
Begegnung auf das schärfste eingebunden, und 

V 4 verson< >. 
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besonders dm Rrankeftwärrern / die für ihre 
Dienste gm und hinreichend bezahlt sind, nicht 
nur unrer keinem Vorrvande von den Kran« 
ken etwas zu fodern, sondern auchanzunehs 
wen unterftgt. 

Sollte daher wider Vermuthen jemandeil 
unanständig begegnet/ oder von den Wärtern 
zu einer Geldfthnciderey oder Betteln) Anlaß 
genommen werden, so bietet sich taglich die 
Gelegenheit an , es dem bei der Ordination 
erscheinenden Medikus oder den Chirurgen in 
der Sti l le zu melden, welche nach ihrer All» 
Weisung davon sogleich dem Ovcrdirektor An? 
zeige machen werden. Die Untersuchung w i rd , 
schne die Person, welche die Klage angebracht 
zu nennen/ vorgenommen; und man darf 
flchslderzcugt halten, daß derSchuldigbefundene 
nicht nur mit der Entlassung / sondern lmch 
nach Maaß der Umstände schärfer wird b> 
straft werden. 

V. Mcl-
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V. Findelhaus, 

I n dieses Fmdelhaus werdV Kindel ap' 

mer Aeltern unenrgelellch, diejenigen, deren 

Aeltern einiges Vermögen haben, gegen eine 

massige Bezahlung eingenommen. Denn/ da 

die Fond des vereinigten Waisen und Fjn» 

delhauses der Stadt Wien, alle Findlinge un< 

entgeltlich aufzunehmen, nicht hinreichend sind, 

ss vereiniget sich hier die nothwendige Unter

stützung einer der unentbehrlichsten Anstalten ' 

mit der Gewissenspflichr der Värer und 

Murrer für ihre Rinder/ wenn nicht öffent

lich, wenigstens in geheim zu sorgen. Aber 

um ihnen die Erfüllung dieser Pflicht in et

was zu erleichtern, sind die Beirräge gerin

ger gemacht, und, da vorhin für ein saugen

des Kind die ganze Taxe mit Zo Gulden zü 

bezahlen üblich war/ diese nun auf 24 Gul

den herabgesetzt Horden? 

Die Bezahlung bei der Aufnahme eines 

Findlings ist entweder die ganze Taxe von 

34 G u l M , oder die halbe von l2 Gulden, 

B 5 Die 
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Die ê anze Taxe mit s^ Gulden habm 
zu bezahlen i"«« diejenigen Personen, welche 
in der ersten Klasse im Gebchrhause aufge
nommen worden, falls sie ihr Kind nicht in 
eine von , ihnen selbst gewählte Kost brin
gen wollen: 2tc°« auch alle ausser dem Ge« 
bchchausi befindlichen Weibspersonen, die ihr 
Kind im Findelhause unterbringen wolle»:. 
Könnten aber die leyreren ihre Armuch und 
gänzliche Hilflosigkeit durch Zeugnisse ihrer 
Pfarrer und Armenvarer darthun, so wer
den ihre Kinder gegen die Halde Taxe von 12, 
Gulden eingenommen, welche die P f a r r e ? , 
wohin sie gehören, zu erlegen hat. 

Gegen die halbe Tare von 12 Gutden 

werden ferners eingenommen, die Kinder der

jenigen Müt ter , die nach der zwe ien und dr i t 

ten. Klasse im Gebehrhausc entbunden worden; 

endlich die Kinder, welche in Haüfern oder 

auf den Strassen mederZelegr werden, und 

für welche die Gemeinden, die es betrifft, 

mithin in der Stadt der M a g i s t r a t , und in 
den 
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den Vorstädten die Gründe oder Gemeinden 

den Betrag zu erlegen haben. 

Unentgeltlich werd«? aufgenommen die 

Kinder der im Gebehrhause entbundenen, und 

als SaüZammen in dem Findelhause verblei

benden tNürrer , dann der ganz hilfiosett 

Personen, welche im Gebehrhause nach der 

Vierrett Klasse aufgenommen worden. Würden 

aber diese letzteren aus dem Gebehrhause in ein 

pnvachaus als Säugammen aufgenommen, 

so sind sie wegen dieses ihnen zumessenden Ver« 

diensies die halbe Taxe mit 12 Gulden zu ent

richten verbunden. 

Diejenigen, welche die ganze oder halbe 

Taxe selbst bezahlen, sind weder um K n N a 

men oder Srand der Aelrcrn des R i n d e s , 

noch woher sie sind, zu betragen, noch we

niger ist ihr Namen in einem Protokolle vorzu

merken. Hingegen w i rd , um auf jeden Fa l l 

das Wledererkennrmß der in das Findelhaus 

gekommenen Kinder zu erleichtern, der T a g , 

wann das Kind überbracht worden, sammt 

dessen 
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dessen Taufnamen genau protokollirt, und dem 
Uiberbringer ein Ausjchmrrzeddel, ungefähr 
nach der Form derjenigen, welche bei dem 
hiesigen pfsnoamre bestehen, behandigt wer
den, worauf der Namen des'Rindes, der 
Numer des Pwro ro l l s , und der Tag der 
UiberZabe, nehst dem Gefrage des gezahlren 
Geldes bemerkt seyn muß. Gegen Vorzeigung 
diesis Zeddels wird denen, so sich danach er» 
kundigen, jedesmal die Nachnchr über den 
Zustand des Kindes, und wo es sich befindet, 
ertheilt, auch auf Verlangen das Kind selbst 
wieder zurückgegeben werden. Bei Zurück
nahme eines Kindes ist es b i l l ig , daß die Un
kosten , welche zur Erziehung desselben bis auf 
diese Zeir verwendet worden, nach Abschlag 
der bei der Einnahme desselben geleisteten Be
zahlung, wieder erseger werden. 

Bei denjenigen Kindern a l l e i n , so von 

den Pfarreyen und Gemeinden eingenommen 

worden^ illuß der Namen der pfarrey und 

Gemeinde) die sie abgegeben, in der Absicht 

angemerket werden/ damit das Flndelhausaus« 

weisen 



. 

weisen könne, w ie n e l Kinder, und aus wel« 

chen Pfarreien und Gemeinden/ gegen die 

halbe Gebühr dahin eingebracht worden. 

Die in das Findelhaus kommenden Kin

der werden sogleich auf das Land in Kost 

gegeben, und sämmtlich an der Brust erzogen. 

Nu r fodert die Erhaltung derjenigen, welche 

krank sl>.d, oder vielleicht angesteckr seyn möch

ten, dieselben bis zu ihrer Herstellung im Hau

se zu behalten. 

Zur Sti l lung und Pflege dieser Kinder 
werden so viele'Saügammen, als nöthig sind, 
und diese, wie in der Abtheilung von dem Ge
behrhause gesagt worden, aus der Zahl derjeni
gen genommen werden, welche ihre Kindbette da
selbst unentgeltlich gemacht haben, und de
ren Kinder umsonst verpflegt worden sind. 
Diesen Saügammen wird, so lang sie im Hause 
sind, die erfoderliche Wäsche, und nach ih? 
mn Wohlverhalten/ und nach Lange der in dem 
Findelhause zugebrachten Zei t , eine Belohnung 
von 4, 6, oder 8 Gulden auf die Hand gege

ben/ 
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den, damit sie bei ihrem Austri t te, und bis 
sie in einen Dienst unterkommen , einigen L.e< 
bensunrerhalr haben. Au f die Gesundheit 
dieser Personen wird, wie schon bemerket wor
den, genau gesehen, und denselben eingeschärft 
werden, sobald sie von einer Krankheit etwas 
an sich spüren sollten, es sogleich dem in 
dem Findelhause angestellten Medikus, Chirur
gen / und der Wehmutter anzuzeigen. 

I n allen, auf einige Mei len um die 
Sradr liegenden Ortschaften wird von den 
Kanzeln verkündiget werden, daß man die 
Kinder dahin in die Kost zu geben willens ist. 

Diejenigen Weiber des Landvolks, welche 

in diesem Umfange wohnhaft sind, und derglei« 

chen Kinder in die Verpflegung nehmen wollen, 

haben sich dann bei der Waisen und verei-

mZren Findelhauödirekeion zu melden/ wel« 

che ihnen dieselben gegen folgende Bedingnisse 

übergeben wird: 

itens 



L"ns < Wird ein jedes Kind mit der nöchigm 

Wäsche und Kleidung versehen, den Saug« 

Andern aber ein bereitetes sogenanntes Fasth« 

berrel mitgegeben werden: 

2 " " : Für ein Saügkind wird, bis es 

das erst« Jahr erreicht, monatlich 2 Guide» 

go Kreuzer bezahlt: . -

zlcn« ; den Ziehältern wird für ein Kind 

Von 1 M 10 Jahr monatlich 2 Gulden be

zahlt: 

^«»s. Von dem zchmen bis fünfzehn«», 

J a h r e , da Kinder von diesem Alter in 

Her hanslichen Wirthschaft bereits nützlich seyn, 

und einigermassen die Stelle »eims Dimstbotes 

Hertreten können̂  wird monatlich l Gulden be^ 

zahlt.-

Htens; Niemand ist Zrzrmmgen , ein Kinb 

<;uf eine bestimm« Zeit bei sich zu chchül-

M ; die Zurückstellung des Kindes abe '̂nmß 

Mett Msnar VYfhe^ »ZeMZw H^ts Kllgê  
zeigt 

5 



zeigt werben / damit wegen anderwciter Un< 
terbringulig Anstalt M treffen Zeit ist. 

Gegen diese für die Pflege der Kinder an-
botene Bezahlung fodert das Waisen und 
vereinigte Findelhaus von den Pssegaltern fol
gende Schuld igkei ten: 

itcn«: Daß die Kinder gut und reinlich 
gehalten , und nach den allgemein vorge
schriebenen Landesanordnungen christlich erzo^ 
gen werden: 

2t">s - Sobald als ein solches Kind er-
kranker, ist sich an denjenigen Chirurgen, 
der die Besorgung der Pfiegkinder dieses Orts 
auf sich hat , zu verwenden, und dessen Anord
nung zu befolgen, es seynun, daß er die Heilung 
selbst vornehmen, oder das Kind hiehee in 
das Findelhaus gebracht haben wolle.-

ztens -. Sollte ein solches Kmd jähl ings 
sterben, so ist dem Pfarrer sogleich die An> 
zeige zu machen 5 und wenn daOlbe kein 

volles 



volles Jah r durch, in der Obsorge der Pfleg
ältern gewesen, das/ was es an Kleidung und 
Wäsche aus dem Findelhause erhalten / dahin 
wieder abzugeben. 

Sollte jemand aus strafbarer Gewinnsucht 
den Tod eines Kindes verschweigen, und 
entweder für ein schon gestorbenes noch das 
Monatgeld einhcben, oder dafür ein änderest« 
den Genuß des Insti tuts unterschieben, der 
würde bei Entdeckung dieses Betrugs aufdas 
strengste bestraft werden. 

Dem Pfarrer jeder Gemeinde wird es zu» 
stehen , den Weibern des Landvolks die Ver
dienstlichkeit eines Gott so gefälligen und christ, 
lichen Werks, als die Pflege dieser Unmündi
gen ist, von Zeit zu Zeit vorzustellen, und sie 
durch seine Ermahnung zur Aufnahme und zur 
mütterlichen Liebe gegen dieselben noch mehr zu be
wegen. Sein Beispiel, wenn er dergleichen 
Kinder von Zeit zu Zeit besuchet, und mit va« 
terlicher Sorgfalt an ihrem Wohl selbst Antheil zu 

C nehmen 
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nehmen zeigt, wird für die Pstegaltern zu gleichem 
Betragen dlc kräftigste iLrmunrerung/ und sein 
Lob/ wenn sie es wegen ihrer Sorgfalt ver
dienen/ eine grosse Belohnung seyn. 

Überhaupt wird auch dem Personal des 

FindelhtNlses anempfohlen / die Pstegältern 

solcher Kinder bei dem Aus undEmschtelben 

und andern Gelegenheiten/ die sich anbieten/ 

nicht mit der ernsten , trocknen Amtsnnne/ 

sondern freundschaftlich und anständig zu 

behandeln. 

Damit die Vorsorge / unter welche die öf
fentliche Aufsicht diese Findlinge nimmt/ durch 
Nachlässigkeit derjenigen, welche ihre Pflege 
über sich haben / nicht vereitelt werde/ wird 
von Seite des Findelhauses ein beständiger V i -
sitator aufgestellt/ welcher mit seinen übrigen 
Eigenschaften zugleich einiges Kenntniß von Kin« 
derkrankheiten vereinigt. Dieser bestellte Visita-
tor hat die Woche viermal von dem Oberva
ter das Verzeichniß der Dörfer nebst Hausnu« 
mer und Namen der Partheyen ) w o Kinder 

zur 



zur Pflege sind, und w o er nachsehen soll, zu 

empfangen, damit dieselben keinen Tag vor der 

Nachsicht vom Findelhausc sicher sind. Zur 

Ausweisung seines verrichteten Auftrags hat 

er jedesmal vom Pfarrer des Orts , wo er 

nachgesehen, ein Zeugniß mitzubringen / und den 

Bericht über, die Pflege und das Befinden der 

Kinder bei dieser oder jenen Parthey dem Ober

vater zu erstatten/ damit von diesem, oder, wenn 

die Anzeige Gesundhcitsumstande betrifft, von dem 

Medikus oder den Chirurgen das Nöthige vorge» 

kehret werden könne. 

Wenn der aufgestellte Visitator bei Pfleg, 
altern jedesmal eine gleich genaue und gure 
Besorgung der ihnen anvertrauten Kinder wahr^ 
nimmt, und von halb zu halb Jahr bestärriger 
so wird denselben , über das ausgeworfene 
monatliche Kostgeld, für jedes Ktnd auch auf 
Kleidung alle halb Jahr em Beitrag von 3 
Gulden gegeben. . 

W o sich hingegen bei diesen Visitationen 

zeigen sollte, daß einige.Leute gewissenslos ge» 

C 2 nug 
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nug waten / dergleichen Kinder, auf was mr-

mer für eine Ar t zu vernachlässlZcn, so wurden 

diese nicht nur auf den halbjährigen Bei« 

trag keinen Anspruch zu machen haben, 

sondern nach Wichtigkeit der Umstände auch 

noch besonders zur Verantwor tung gezogen 

werden. 

Um die auf dem Lande in Kost stehenden 

Kinder, welche nach der Natur der Krankheit/ 

besonders zur Herbstund Winterszeit zur Heilung 

garnicht, oder nicht ohne Gefahr in die Stadt 

gebracht werden können/ nicht hilflos zu lassen, 

M D ihre Besorgung den geschickteren Chirurgen 

in ihren und 

wofür diese jahrlich , eine verhältnismässige Be

lohnung erhalten werden. Die nöthigen Rinder ' 

arzne^en / welche nach einer dießfaUs festgesetz

ten Formel, ohne kostbar zu seyn, wirksam 

sind / uNd nicht viel betragen, haben die Par

theyen entweder von der Fmdelhausaporher'e 

allhier unmittelbar abzuholen, oder/um nicht 

vielleicht wegen Kleinigkeiten einen so weiten 

Weg zu machen/ solche/wo es ihnen am bequem» 
sie« 



tten ist , z. V . von dem XVlmdaez te sich selbst 
abreichen lasten- Diese Arzneyen müssen al l ' 
zeit eigens verschrieben werden, und zu 
Sicherstellung gegen Uiberhaltung, wird auf je
dem Rezepte/ das der Parthey in Handen zu 
lassen ist, der preis der gegebenen Medizin und 
die Krankheit, wider welche dieselbe verordnet 
ist/ mit ein paar Worten demsch angemerket 
seyn; wofür dann der Ersatz den Chirurgen, 
lvclche dieselbe-abgegeben haben, von Seite d n 
Findelhauses geleistet werden wird. 

Aller dieser Vorsorge gemessen die von dem 
Findlingsinstitule in Verpflegung genommenen 
Kinder biszumvöllenderen fünfzehnten J a h 
re, nach welchem jedem auf dem Lande erzoge
nen Mädchen oder Knaben überlassen w i rd , ent
weder noch ferners bei seinen Pflegallem zu 
bleiben, oder als eine vö l l ig freye Person in 
andere Dienste zu treten. 

Wien den rasten I u n y 1784. 

C 3 Nr. 5, 
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V e r z e l c h n i ß 
der 

Bettgeräthschaften. 

i " Klasse: Erhält einen Strohsack sammt 
Küssen, eine roßhärrene Madraze sammt Küssen, 
zwey feine Betttücher, einen kleineren Kopfküssen. 

Zur Winterszeit. 

Eine kmmesassene Bettdecke, mit Baum« 
wolle abgenaht. 

Im Sommer. 

Eine sogenannte Hallinerdecke. 
Diejenigen, so täglich i F l . bezahlen, mit° 

hin ein Zimmer für sich allem haben, bekom' 
C 4 men 



wen noch Vorhänge an ihre Bet te ; auch 
wird die erste und zweyte Klasse mit feinen 
Servieren/ und Handtüchern persehen/ und 
auf Zinn gespetset; Reinwasche / Schlaf
röcke, und panrofel müssen sie/ wie vormals 
im spanischen Spirale, selbst mitbringen/ und 
das Wäscherlohn bezahlen. 

H<« Klasse: Erhält M s , gleich der ersten, 
die Vorhänge an den Betten allein ausgenom» 
men, 

3 " und 4 " Klasse: Einen Strohsack sammt 
Küssen, zwey Betttücher, einen K o p f r M n , mit 
Roßhaaren gefüllt. 

Diesen Kranken werben auch von dem Uni-
versalspitale Hemder, Schlafhauben, Srrüm» 
pfe, panrofel, Gchnupfrüchel; den 
Männern Beinkleider, und Schlafröcke, 
den Weibern R«rse«e/ Röcke und Hals
tuchs! gereichet« 

In 
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I n diesen Klassen haben die/ welche tag« 
lich iZ Kreuzer bezahlen, Berrrücher, Hem» 
der , Srrümpfe ;c. von feinerer Gattung; 
auch ist das Speisgeschlrr pyn besserer Et» 
genschaft. 

Wenn es der Fal l fodert, bekommen bei» 
de Klassen noch einen Küssen mehr-

« " " " > , ^,, », ^ , , I , 
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Speisordnung 
Für diejenigen, so 10 Kreuzer des Ta

ges, oder nichts bezahlen. 

Kranken, so nur Fleischbrühe gemessen dür« 
fen , wird dieselbe des Tages / so oft sie 'der 
Arzt verordnet, abgerecht. 

Schwache Portion. 

Früh, eine-Schaale Fleischbrühe-
Mit tags, Trmkpanatel: 
Nachmittags, wenn es vonnöthen, Fleisch. 

brühe-. 

Abends, Suppe mit Brodschnittel, oder Pa-
natel: 

Vier« 



Viettelportion. 

Früh, eine Schaale Brühe: 

Mi t tags, Suppe mit Reis, ober eingekochter 
Mchlspeis, Obst, oder grüne Spe is : 

Abends/ Panatel, gerollte, oder geriebene 
Gerste: 

Für 1/2 Kr. Semmel des Tags. 

Drittelportion. 

Früh, Fleischbrühe: 
M i t tags , Suppe mit Re is , oder Mehl» 

speis, 11/2 Vierting Kalb oder Lammfleisch 
in einer B rühe , Zugemüs, oder Dbst-
speis: 

Abends, Panatel, oder eingekochte Mchlspeis. 
für 3 Pfenninge Semmel. 

Halbe Portion. 

Früh, Fleischbrühe: 
Mi t tags, Suppe mit Reis, oder Mehlspeis, 

fünf-
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fünfmal die Woche 11/2 Vierting Kalb oder 
Lammfleisch mit Brühe eingemacht; zwey, 
mal die Woche Lungcnmus, oder eingeschnit» 
tene Lunge: 

Abends, Suppe mit Gerste, Reis, oder Mehl
speis / -Qbst oder grüne Speis; zweymal 
die Woche geschnittene Kuttelflecke, wenn es 
die Krcmkheitsumstande zugeben / für : Kr. 
Semmel. 

Ganze Portion. 

Früh, Embrennsuppe mit Brodschnittel. 
Mittags, Suppe mit Gerste, Reis, Gries, oder 

Mehlspeis; 1 i/z Vierting Rindfleisch, Zu-

gemüs -

Abends, alle Tage Suppe, wie bei der halben 
Portion; Sonntags, Dienstags, und Don« 
nerstags Kuttelflecke, oder eingeschnittene 
Lunge, oder Lungenmus ; Montags, 
Freytags Zugemüs/ oder Qbstspeis; Mitt« 
wochs und Sonntags Luugenstrudel, Gries» 
oder Leberknötel; für 1 Kreuzer weisses 

Brod. 
Soll. 
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Sollte für einige Kranken diese Portion Brod 
nicht hinreichend seyn , so wird auf Verord
nung des Arztes mehr abgcreichet werden. 

Kranke, welchen Weinsuppe oder Milchspei? 
sett zuträglicher als Fleisch sind, werden sie 
bekommen» 

Denen, so die ganze Portion gemessen, wird 
auf Verordnung / und Erlaubniß des Arz
tes B i e r , oder Wein / die Maaß für 8 ssr. 
gegeben. 

Für die, welche monatlich fünfzehn 
Gulden bezahlen. 

Schwache, Viertel/ DrittclportioN/ wie bei den 
obigen. 

Halbe Portion. 

Früh , Suppe mit Vrodschnittel: 

Mi t tags, Suppe mit Re is , ober Mehlspeis; 

i 1/2 Vierting kaldernes, oder lammerneS 

Eingemachtes, Zugemüs.-

Abends 
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Abends, Suppe mit Mehlspeis, Sonntags und 
Mittwochs i i/H Vierting Eingemachtes; 
Dienstags und Donnerstags Suppe mit Mehl, 
speis; kalbernes, oder lämmernes Peischel; 
Montags, Freytags, und Samstags Semmel, 
oder Griesknötel, Lungenstrudel, Obst 
oder grüne Speis. 

Ganze Portion. 

Früh, Suppe mit Brodschnittel: 

Mittags, Suppe mit etwas Eingekochtem; 11/2 
Bierting Rindfleisch, grüne Speis, 11/2 Vier

ting Eingemachtes, oder Gebratenes: 

Abends, wie die halbe Portion: 
Die Portion Brod, wie bei den Nichtszahlen

den ; nur daß bei der ganzen Portion Sem
mel abgereichet werden: 

Der Wem ist die Maaß für ic> Kr. 

Für die täglich einen Gulden Bezah
lenden. 

' , . . » « . » — < 

Schwache, Viertel, Dr i t te l , halbe Portion, 

wie bei den vorhergehenden. 
Gan-
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Ganze Portion. 

F r ü h , Suppe mit Brodschnittel: 
Mittags, Suppe mit etwas Eingekochten; 11/2 

Vierting Rindfleisch, grüne Spe is , 11/2 
Vierting Eingemachtes: Gebratenes. 

Diesen wird nach Thunlichkelt mtt Hühnlein 
stattKalbernen und Lämmernen, und bei der 
Obstspeise mit Weichsel, Kirschen, u. d. 
g. abgewechselt werden: 

Abends, wie bei denen mit i z F l , 
Der Wein die Maaß für 16 Kr. 

-NVNl lV-
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